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■ Kaum sacken die Außen-
temperaturen unter die

Zehn-Grad-Marke, da nehmen
in den Beratungsstunden der
schleswig-holsteinischen Mie-
tervereine auch die Probleme
um Schimmelpilzbildung in den
Wohnungen schlagartig wieder
zu. Das Problem verschärft sich
durch den enormen Anstieg der
Energiekosten, der viele Haus-
halte dazu veranlasst, sparsamer
mit Energie umzugehen und die
Raumtemperaturen herabzuset-
zen.
Gut 30 Prozent aller Beratungs-
fälle drehen sich um Mängel der
Mietwohnung, davon betreffen
im Winterhalbjahr deutlich
mehr als die Hälfte Feuchtig-
keitsprobleme und unzulängli-
che Beheizung. Dies sind rund
4 500 der 25 000 Beratungsfälle,
die jährlich von den Mieterver-
einen bearbeitet werden. Der
Landesmieterbund schätzt, dass
wenigstens 15 Prozent des
schleswig-holsteinischen Woh-
nungsbestandes, entsprechend
mehr als 200 000 Wohnungen,

baubedingt schimmelpilzge-
fährdet sind, davon etwa die
Hälfte Mietwohnungen. 
Der Streit um die Ursachen von
Schimmelpilzbildung läuft fast
immer nach dem gleichen Sche-
ma ab: Die Vermieterseite un-
terstellt dem Mieter unzulängli-
che Beheizung und Belüftung,
die Mieterseite sieht den Ver-
mieter verantwortlich wegen
Mängeln der Bausubstanz.
Im Wesentlichen sind zwei Ur-
sachen für Schimmelpilzbil-
dung verantwortlich: Von
außen eindringendes Wasser
oder undichte Rohrleitungen
ziehen fast regelmäßig Schim-
melpilzbildung nach sich und
liegen meist eindeutig im Ver-
antwortungsbereich des Ver-
mieters. 
Schwieriger stellt sich die Lage
bei Schimmelbildung aufgrund
von Kondensatfeuchtigkeit dar.
In diesen Fällen können un-

Winterzeit gleich Schimmelzeit
zulängliche Wärmedämmung
oder unzulängliches Heizen und
Lüften ursächlich sein. Das
Landgericht Kiel beispielsweise
vertritt dazu folgenden Stand-
punkt: „Ist offen, worauf der
Niederschlag von Kondensat an
den Wänden der Mietsache be-
ruht, so hat der Vermieter zu be-
weisen, dass nur ein vertrags-
widriges Verhalten des Mieters,
etwa unzureichendes Heizen
und Lüften, dafür in Frage
kommt.“ (LG Kiel 1 S 8/85)
Wie heizt und lüftet nun ein
Mieter richtig? Die Rechtspre-
chung zu dieser Frage ist breit
gefächert und stark am Einzel-
fall orientiert. Als Faustformel
empfiehlt die Mieterorganisati-
on, die Wohnung tagsüber mit
wenigstens 20 Grad Celsius zu
beheizen und die Temperaturen
nachts nicht unter 15 Grad Cel-
sius absinken zu lassen. Wer
dann morgens und abends

gründlich quer lüftet und darauf
achtet, dass die relative Luft-
feuchtigkeit in der Wohnung die
Marke von 60 Prozent nicht
überschreitet, liegt auf der si-
cheren Seite.
Kombinierte Thermo-/Hygro-
meter, mit deren Hilfe sich
Raumtemperatur und Luft-
feuchtigkeit gut überwachen
lassen, gibt es für 15 bis 20 Euro
in Baumärkten, Kaufhäusern
und bei Optikern.
Wie verhalten sich Mieter an
zweckmäßigsten, wenn es
tatsächlich schimmelt? Die
Mietervereine empfehlen, so-
fort den Vermieter zu informie-
ren und Ursachenforschung zu
betreiben. Wenn Mieterver-
schulden als Ursache ausschei-
det, sollte der Vermieter zur In-
standsetzung aufgefordert wer-
den. 
Und hier fangen die wahren
Schwierigkeiten an: Eine or-

Die Taupunkttabelle
■ Aus der Taupunkttabelle

lassen sich diejenigen
Temperaturen ablesen, unterhalb
derer sich die in der Raumluft
enthaltene Feuchtigkeit an kälte-
ren Bauteilen – zum Beispiel
Fenstern und Wänden – nieder-
schlägt. Wenn eine Wand auf-
grund dieses Niederschlags nur
lange genug feucht ist, fängt sie
unweigerlich an zu schimmeln,
vorzugsweise in schlecht belüfte-
ten Ecken, hinter Möbeln, Vor-
hängen und in Fensterlaibungen. 
Mit einem Thermo-/Hygrome-
ter für die Raumluft und einem
weiteren Thermometer für ge-
fährdete Wände lässt sich das
Risiko von Schimmelpilzbil-
dung anhand der Taupunktta-
belle deutlich ablesen. Zum Bei-
spiel: Wenn die relative Luft-
feuchtigkeit in der Raummitte
55 Prozent und die Raumtempe-
ratur 20 Grad Celsius beträgt,
dann liegt die Taupunkttempe-
ratur bei 10,7 Grad Celsius. Auf
einem Fenster oder einer Wand,
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dessen Oberflächentemperatur
diese 10,7 Grad Celsius unter-
schreitet, schlägt sich unweiger-
lich ein Feuchtigkeitsfilm nie-

der. Das Fenster wird nur be-
schlagen, vielleicht läuft das
Wasser auch daran herunter.
Die mit einem Feuchtigkeits-

film benetzte Wand wird über
kurz oder lang schimmeln,
wenn die Taupunkttemperatur
länger unterschritten wird.      ■
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KWG muss Schadensersatz leisten

t

■ Kiel – 3 400 Euro Scha-
densersatz zuzüglich

Zinsen, die Kosten eines Be-
weissicherungsverfahrens und
die Verfahrenskosten muss die
Kieler Wohnungsbaugesell-
schaft einem Mitglied des Kie-
ler Mietervereins zahlen, das
wegen schwerster Schimmel-
pilzbeeinträchtigungen fristlos
gekündigt und die Umzugskos-
ten als Schadensersatzanspruch
geltend gemacht hatte. 
Im November 2005 war die Fa-
milie eingezogen. Schon wenig
später setzte starke Schimmel-
pilzbildung ein. Die KWG stellte
sich auf den Standpunkt, die Mie-
ter hätten nicht ordentlich gelüftet
und lehnte ihre Verantwortlich-
keit mehrfach ab. Im März haben
die Mieter dann ein Beweissiche-
rungsverfahren eingeleitet, Ende

April sind sie ausgezogen. Das
Gutachten des Sachverständi-
gen weist die Ursache für die
Schimmelpilzbildung eindeutig
dem Gebäude zu, dessen moder-
ne Fenster nicht zur übrigen Ge-
bäudekonstruktion passen. Der
Schimmelpilzbildung hätte nur
durch überdurchschnittliches
Lüften und Heizen begegnet
werden können. Dieser Sicht
der Dinge hat sich das Gericht
angeschlossen und sowohl die
durch eine Umzugsfirma ent-
standenen Kosten, wie auch 160
Stunden Eigenleistung der Fa-
milie à zehn Euro sowie sonsti-
ge Nebenkosten als erstattungs-
fähig angesehen. 
Fazit des Kieler Mietervereins:
Sorgfältig vorbereitet und ge-
stützt durch Raumklimames-
sungen des Mietervereins kön-

Beiträge waren fällig!

■ Kiel - Nach den Satzun-
gen der schleswig-hol-

steinischen Mietervereine ist der
Mitgliedsbeitrag für 2007 im Ja-
nuar fällig geworden. Es bedurf-
te dazu keiner Rechnung oder
Zahlungsaufforderung. Mitglie-
der, die ihren Beitrag für 2007
noch nicht entrichtet haben, sind
gebeten, dies jetzt schnellstmög-
lich nachzuholen. Mahnungen
sind teuer und verwaltungsauf-
wendig. Das Geld dafür stecken
die Vereine lieber in verbesserte
Dienstleistungen.                          ■

■ Kiel - 69,72 Euro sollte
eine Familie aus Lübeck

für die Erneuerung eines Ther-
mostatventils bezahlen. Grund:
Der Mietvertrag sah vor, dass
die Kosten von Kleinreparatu-
ren durch den Mieter zu tragen
sind. Fast hätten die Mieter ge-
zahlt. Eine freundliche Haus-
verwaltung hat sie aber darauf
aufmerksam gemacht, dass es
für ein und dieselbe Reparatur
zwei Rechnungen gibt – eine
kleine, die der Mieter bezahlen
sollte, und eine größere, die der
Wohnungseigentümer bezahlen

sollte, weil die wirklichen Kos-
ten deutlich über der Grenze für
Kleinreparaturen lagen. Um die
Erstellung zweier Rechnungen
habe der Vermieter sie gebeten,
ließ die Sanitärfirma wissen. 
Fazit des Mietervereins: Es
schadet nicht, die Handwerker
nach den voraussichtlichen
Kosten einer „Kleinreparatur“
zu fragen. Denn eins steht fest:
Die Kosten für Kleinreparatu-
ren sind kein „Selbstbehalt“.
Liegen die Kosten für eine
Kleinreparatur über der miet-
vertraglich vereinbarten Maxi-
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dentliche Sanierung ist häufig
nur über eine Verbesserung der
Wärmedämmung an der
Außenfassade möglich und ent-
sprechend teuer. Viele Vermie-
ter zeigen daher eine ausgepräg-
te Abneigung, kurzfristig kos-
tenintensive Maßnahmen zur
Instandsetzung in Auftrag zu
geben. Viele Mieter wiederum
reagieren dann mit einer
grundsätzlich zulässigen Miet-
minderung, die jedoch erfah-
rungsgemäß nur in Ausnahme-
fällen zur Mängelbeseitigung
beiträgt. Ungezählt sind die Fäl-
le, in denen Vermieter lieber die
Mietminderung hinnehmen, als
ihren Instandsetzungspflichten
zu genügen. Damit wird der
Streit auf das Ende des Mietver-
hältnisses verlagert, weil viele
Vermieter vermeintlich un-
zulässige Mietminderungen von
der Kaution abziehen.
Die Mietervereine empfehlen
deshalb, die Mängelbeseitigung
aktiv zu betreiben. Wenn der
Vermieter mit der Mängelbesei-
tigung in Verzug ist, kommt ein
Beweissicherungsgutachten
oder eine Klage auf Instandset-
zung in Frage, die jedoch sehr
langwierig ist. Alternativ dazu
kann der Mieter bei kleineren
Schäden die Instandsetzung
auch selber in Auftrag geben
und die anfallenden Kosten ge-
gen die Miete aufrechnen.
Dazu könnte zum Beispiel die
Installation eines intelligenten
Belüftungssystems gehören,
wie es seit einiger Zeit angebo-
ten wird. Dieses System misst in
schadensanfälligen Ecken und
Nischen fortlaufend Wandtem-
peratur und Luftfeuchtigkeit
und sorgt im Bedarfsfalle mit
Hilfe eines kleinen Lüfters
dafür, dass sich Feuchtigkeit
nicht niederschlagen kann. Da-
mit ist auch der Schimmelpilz-
bildung die Grundlage entzo-
gen. Schimmelpilz ist
grundsätzlich gesundheitsge-
fährdend. Wenn Mieterver-
schulden ausscheidet und der
Vermieter die Mängelbeseiti-
gung verweigert, kann der Mie-
ter auch fristlos kündigen und
seine Kosten als Schadenser-
satzanspruch gegen den Ver-
mieter geltend machen.             ■

Doppelte Rechnung 

ber
ln,
tur
■

malsumme, so muss sie der Ver-
mieter in vollem Umfang tra-
gen. Liegen sie darunter, so fal-
len sie dem Mieter zur Last. 
Wirksam ist eine Kleinrepara-
turklausel nur, wenn sie zwei
Begrenzungen enthält: Zum ei-
nen müssen die Kosten je Ein-
zelfall absolut begrenzt sein,
zum Beispiel auf 150 Euro, zum
anderen muss es eine relative
Begrenzung geben, zum Bei-
spiel auf maximal acht Prozent
der Jahresmiete. Und natürlich
darf sich eine Kleinreparatur-
klausel nur auf Gegenstände be-
ziehen, die der Mieter im regel-
mäßigen Zugriff hat.                  ■

nen sich Mieter erfolgreich ge-
gen Vermieter wehren, die
„Gammel-Wohnungen“ ver-
mieten. Und noch etwas stimmt
nachdenklich: Statt die Ursa-
chen für die Schimmelpilzbil-
dung sorgfältig zu beseitigen,
hat die KWG vor dem Einzug
der Mietervereins-Mitglieder
die Wohnung nur innen kom-
plett neu renoviert. 
Zur Erinnerung: Die KWG war
früher ein kommunales Unter-
nehmen und auf nachhaltige Be-
wirtschaftung bedacht. Bei der
„Blackstone-Group“ sieht man
die Dinge wohl anders.             ■
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